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Fachbericht LANAT (baulicher Bodenschutz) 

 
Gemeinde  Röthenbach im Emmental 
  

Gesuchsteller /  
Bauherrschaft 

Kieswerk Stucki AG, Gridenbühl 161, 3673 Linden 

  

Standort Stauffenbrunnen 
  

Parzellen Nr. 754, 1080 
  

Koordinaten 2622377 / 1189010 
  

Gesuch vom 29.02.2024 
  

Zuständige Bewilligungsbe-
hörde 

Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Orts- und Regio-
nalplanung 

  

Vorhaben  Überbauungsordnung (Ue0) Kiesabbau Stauffenbrunnen und Baube-
willigung nach Art. 88 Abs. 6 BauG mit Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) und Rodung Programm (Art. 6  Abs. 2 KoG) für das Vor-
prüfungsverfahren (Art. 59 BauG)  

  

Gesuchsformulare - 
  

Gesuchsunterlagen Überbauungspläne, Überbauungsordnung (ÜeO), Umweltverträglich-
keitsbericht (UVB) und Erläuterungsbericht vom 15.11.2023 (alle Be-
richte liegen in Vorprüfungsform dar) 

  

Leitverfahren Das Nutzungsplanverfahren ist Leitverfahren im Sinne des KoG 
 

 
Weitere  
Beurteilungsgrundlagen  

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG, SR 814.01) 
- Bundesverordnung über Belastungen des Bodens (VBBo, SR 

814.12) 
- Bundesverordnung über die Vermeidung und die Entsorgung 

von Abfällen (VVEA, SR 814.600) 
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1. Beurteilung des Vorhabens 

Allgemein 
1.1. Der Fachbericht bezieht sich auf die eingereichten Pläne und Unterlagen. Die Gesuchstellerin 

wird bei ihren Angaben behaftet. 
Bodenschutz 

1.2. Durch die geplante neue Kiesabbaustelle werden unversiegelte Bodenflächen von rund 4.2. ha 
temporär beansprucht. Es sind zum grössten Teil Landwirtschaftsflächen betroffen; eine Fläche 
von 0.7 ha ist als Wald ausgeschieden. 

1.3. Der vorliegende UVB ist verständlich und nachvollziehbar. Die rechtlich relevanten Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Boden können anhand des UVB und weiterer Unterlagen grundsätzlich 
genügend beurteilt werden. Der Ausgangszustand wurde korrekt dargestellt.  

1.4. Unklar ist der Fachstelle Boden wie die zu rekultivierende Kiesabbaufläche entwässert wird. 
Eine gut funktionierende Entwässerung ist für die anschliessende Bodenrekultivierung von gros-
ser Wichtigkeit. 

1.5. Das damals mit der Fachstelle Boden (2021) festgelegte Rekultivierungsziel von 70 cm fällt ge-
messen an dem Bodenausgangszustand eher hoch aus. Die Fachstelle Boden schlägt daher 
eine Anpassung vor (siehe Antrag 2.1.). 

1.6. Das Kiesabbauvorhaben wird aus der Sicht der Fachstelle Boden als umweltverträglich beurteilt. 
Dem Vorhaben kann bodenschutzrechtlich zugestimmt werden, sofern die nachfolgenden An-
träge umgesetzt und die in Ziffer 3 genannten Auflagen erfüllt werden. 

2. Anträge 

UVB 
2.1. Das Rekultivierungsziel ist im UVB folgendermassen umzuformulieren: Die rekultivierten Land-

wirtschaftsflächen haben mindestens die Anforderungen der landwirtschaftlichen Nutzungseig-
nungsklasse (NEK) 6 mit einer pflanzennutzbaren Gründigkeit von mindestens 40 cm gemäss 
«Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden», Schriftenreihe der FAL 24, Zürich, 1997.» 
zu erfüllen.  

2.2. Aufgrund der Anpassung des Rekultivierungsziels ist auch die Bodenmaterialbilanz zu aktuali-
sieren. 

2.3. Das Kapitel Boden ist mit einem Unterkapitel «Entwässerung» zu ergänzen. 
 

UeO 
2.1. Artikel 22 der UeO vom 15.11.2023 soll folgendermassen ergänzt respektive angepasst werden: 

1 Die rekultivierten Landwirtschaftsflächen haben mindestens die Anforderungen der landwirt-
schaftlichen Nutzungseignungsklasse (NEK) 6 mit einer pflanzennutzbaren Gründigkeit (PNG) 
von mindestens 40 cm gemäss «Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden», Schriften-
reihe der FAL 24, Zürich, 1997.» zu erfüllen. Die Rekultivierung erfolgt nach dem Stand der 
Technik durch die Bewilligungsnehmerin und richtet sich nach den Richtlinien des Fachverban-
des der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB). 
5 Die Abnahme des Bodenaufbaus hat stufenweise (Unter- und Oberboden) in Koordination mit 
der Bodenschutzfachstelle oder einer von ihr akzeptierten bodenkundlichen Baubegleitung 
Fachperson zu erfolgen, welche beurteilt, ob die Rekultivierung fachgemäss erfolgt ist. Die 
Fachstelle Boden ist jeweils zu den Bodenabnahmen einzuladen. Sie entscheidet, ob das Rekul-
tivierungsziel erfüllt wurde und das Land den Landwirten zur Nutzung zurückgegeben werden 
darf. 

2.2. Artikel 25 der UeO vom 15.11.2023 soll folgendermassen ergänzt respektive angepasst werden: 
4 Auf den für den Abbau und Wiederauffüllung betriebsnotwendigen Flächen ist die Rekultivie-
rung nach deren Rückbau durchzuführen. Das AWA kontrolliert den fachgerechten Abschluss 
der rekultivierten Flächen. Das AWN kontrolliert die fachgerechte Rekultivierung  
der Waldflächen 

2.3. Artikel 34 der UeO vom 15.11.2023 soll folgendermassen ergänzt respektive angepasst werden: 
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3 Die Nachsorge dauert bis zur Schlussabnahme durch das Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
die Fachstelle Boden und liegt in der Verantwortung der Bewilligungsnehmerin. 

3. Auflagen 

3.1. Der Umweltverträglichkeitsbericht resp. das Bodenschutzkonzept sind integrierender Bestandteil 
dieser Auflagen. Alle darin formulierten Bodenschutzmassnahmen sind vollumfänglich umzuset-
zen. Dies gilt auch für Empfehlungen. Gegebenenfalls sind Abweichungen davon als zusätzliche 
Auflagen beschrieben. 

3.2. Die vorgesehene Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist einzusetzen. Die Mandatsvergabe ist 
der Fachstelle namentlich mitsamt den Kontaktdaten vor Beginn der Erdarbeiten schriftlich zu 
bestätigen. 

3.3. Die Anforderungen an das Pflichtenheft der BBB richten sich nach dem Merkblatt Anforderungen 
an ein Pflichtenheft der bodenkundlichen Baubegleitung (Cercle Sol NWCH, 2024). Alle darin 
enthaltenen Punkte müssen im, für das Projekt geltenden, Pflichtenheft der BBB abgedeckt sein. 

3.4. Die relevanten Erdarbeiten müssen durch die BBB protokolliert werden. Die Fachstelle Boden 
wird mindestens einmal jährlich über den Stand der Erdarbeiten sowie über den Stand der Re-
kultivierungen informiert.  

3.5. Der Stand der Rekultivierungen sind der Fachstelle Boden auch in Geodatenformat zuzusenden. 
3.6. Das von der Fachstelle Boden angegebene Rekultivierungsziel (NEK 6 und PNG 40 cm) und die 

Qualitätsanforderungen des zuzuführenden Materials sind für den kompletten Abbau- resp. Auf-
füllungsperimeter umzusetzen. 

3.7. Spätestens 3 Monate nach Abschluss der Erdarbeiten einer jeden Rekultivierungsetappe muss 
z.Hd. der Fachstelle ein Etappenbericht Boden eingereicht werden. 

3.8. Die Schlussabnahmen erfolgen erst nach Beendigung der Folgebewirtschaftungszeit, frühestens 
nach vier Jahren durch die BBB. Das Schlussabnahmeprotokoll inkl. Fotos ist der Fachstelle Bo-
den zeitnah zuzustellen. 

3.9. Die Fachstelle Boden ist zu den Abnahmen einzuladen. 

4. Gebühren 

Gestützt auf die Verordnung vom 22.02.1995 über die Gebühren der Kantonsverwaltung ist für unsere 
Aufwendungen eine Gebühr von Fr. 400.00 zu erheben. Die Gebühr wird Ihnen mit separater Post in 
Rechnung gestellt. 

 
LANAT Amt für Landwirtschaft und Natur 
Fachstelle Boden 
 
 
 
Dino Andrini 
Fachspezialist Boden 
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Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Amt für Umwelt und Energie
Abteilung Immissionsschutz

Laupenstrasse 22
3008 Bern
+41 31 633 57 80
info.luft@be.ch
www.be.ch/luft

Stephan Scheidegger
+41 31 633 61 41
stephan.scheidegger@be.ch

Amt für Umwelt und Energie, Laupenstrasse 22, 3008 Bern

Direktion für Inneres und Justiz
Amt für Gemeinden und Raumordnung
Nydeggasse 11/13
3011 Bern

Bern, 28. März 2024

Geschäfts-Nr. der Leitbehörde UVP Nr. 1146 / 2024.DIJ.280

Fachbericht Immissionsschutz
Betriebs-Nr. / Geschäfts-Nr. 126996 / IMM.24.487-1
Dokumenten-Nr. 24.017859
Gemeinde Röthenbach im Emmental
Gesuchsteller/Bauherrschaft Kieswerk Stucki AG, Gridenbühl 161, 3673 Linden
Standort/Adresse Stauffenbrunnen , 3538 Röthenbach im Emmental
Parzellen-Nr./Koordinaten 1025 / 2`622`267 / 1`188`450
Vorhaben

UVP-Verfahren

Überbauungsordnung Kiesabbau mit Wiederauffüllung. Einrichtung von Bodenla-
ger. Aufhebung Wanderwegabschnitt. Abbruch bestehendes Stallgebäude. Ro-
dung und Wiederaufforstung. Rekultivierung von Landwirt. Vorprüfungsverfahren
Hauptuntersuchung

Leitverfahren Nutzungsplanverfahren ist Leitverfahren im Sinne des KoG, Vorprüfung

Im Fachbericht geprüfte Bereiche und die Ansprechpersonen

Luftreinhaltung

‒ Stationäre Anlagen: Stephan Scheidegger, +41 31 633 61 41, stephan.scheidegger@be.ch
‒ Maschinen und Geräte: Anuschka Neira, +41 31 633 37 68, anuschka.neira@be.ch
‒ Verkehr Betriebsphase: Moritz Dreher, +41 31 636 26 02, moritz.dreher@be.ch

Lärmschutz

‒ Stephan Scheidegger, +41 31 633 61 41, stephan.scheidegger@be.ch

Nicht ionisierende Strahlung

‒ nicht betroffen
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A. Beurteilungsgrundlagen

Zusätzlich zu den Baugesuchsakten wurden folgende Unterlagen für die Beurteilung des Gesuchs
verwendet:

‒ Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) «Kiesabbau Stauffenbrunnen» der CSD Ingenieure AG, Bern, 15.
November 2023

Das Gesuch wurde anhand folgender Vorschriften geprüft

‒ Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01)
‒ Luftreinhalte – Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV; SR 814.318.142.1)
‒ Lärmschutz – Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41)
‒ Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV;

SR 814.710)

B. Beurteilung der Planung

Luftreinhaltung – Verkehr Betriebsphase

Da die Planung und das Bauvorhaben im Bereich Verkehr eng miteinander verknüpft sind, ist eine ge-
trennte Beurteilung nicht möglich resp. sinnvoll. Unsere Gesamtbeurteilung ist unter Punkt C festgehal-
ten.

Luftreinhaltung – stationäre Anlagen

Der Überbauungsordnung (UeO) Kiesabbau Stauffenbrunnen kann aus Sicht der Luftreinhaltung grund-
sätzlich zugestimmt werden.

Lärmschutz – Industrie- und Gewerbelärm

Der Überbauungsordnung (UeO) Kiesabbau Stauffenbrunnen kann aus Sicht Lärmschutz, Industrie- und
Gewerbelärm, grundsätzlich zugestimmt werden.

C. Beurteilung des Vorhabens

Luftreinhaltung – Verkehr Betriebsphase

Bestimmungen

Aus dem Massnahmenplan zur Luftreinhaltung 2015/30 (MPL) geht hervor, dass es sehr stark belastete
Verkehrsachsen gibt - hauptsächlich in den kantonalen Zentren und deren Agglomerationen - auf denen
die Immissionsgrenzwerte trotz der bis 2030 prognostizierten deutlichen Verbesserungen bei den Emissi-
onsfaktoren lokal nicht eingehalten werden oder bei denen aufgrund der Siedlungs- und Verkehrsent-
wicklung Überschreitungen zu erwarten sind. An diesen Verkehrsachsen ist anlässlich von Planungen zu
überprüfen, ob die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte bis 2030 durch die Mehrbelastung der Planung
in Frage gestellt wird (Massnahme V2 MPL). Nötigenfalls sind stufengerechte Massnahmen für eine ver-
trägliche Verkehrsabwicklung vorzusehen (Massnahme V3 MPL).

Zur einheitlichen Bestimmung der zulässigen Mehrbelastung an einem Strassenabschnitt, hat die Fach-
stelle Immissionsschutz die Arbeitshilfe „Bestimmung der lokalen Belastbarkeiten“ erstellt, in der auch
die Anwendungsgrundsätze festgelegt sind ( www.be.ch/luft).

Seite 16 von 66



3/6

Beurteilung

Das vorliegende Vorhaben untersteht der UVP-Pflicht. Es ist nicht auszuschliessen, dass das Vorhaben
ein relevantes Verkehrsaufkommen generieren kann. Das Vorhaben ist anhand der Arbeitshilfe zu beur-
teilen.

Die Prüfung der lokalen lufthygienischen Belastbarkeiten wurde im Rahmen der Erarbeitung der einge-
reichten Gesuchsunterlagen nicht nach der Arbeitshilfe vorgenommen.

Laut Umweltverträglichkeitsbericht Kapitel 5.2 «Luftreinhaltung» und dem Anhang 4.5-1 «Berechnung
Strassenverkehr» geht das Vorhaben davon aus, durch die Abbauerweiterung generierte Verkehrs-
menge (i.e. Mehrverkehr) rund 22 LKW-Fahrten pro Tag (DTV) beträgt. Alle Transporte erfolgen über die
Kantonsstrasse.

Der für die Beurteilung relevante Mehrverkehr beläuft sich gemäss UVB auf rund 8’000 Fahrten pro Jahr
(reine LKW-Fahrten). Umgerechnet in den durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) ergibt dies rund 22
Fahrten DTV. Die Fahrten werden zu 90% über die Kantonsstrasse Richtung Röthenbach und zu 10%
über die Kantonsstrasse Richtung Niederei abgewickelt. Der vorbelastete Abschnitt der Kantonsstrasse
Niederei-Röthenbach weist heute eine Belastung von rund 1’030 Fahrten DTV auf.

Die Arbeitshilfe zur Bestimmung der lokalen Belastbarkeit geht davon aus, dass es sich beim zulässigen
Mehrverkehr um einen Flottenmix mit entsprechenden Anteilen an Fahrten PKW, LKW, etc. handelt.
Beim vorliegenden Vorhaben setzt sich der Mehrverkehr rein aus LKW-Fahrten zusammen. Diese Situa-
tion ist als Spezialfall gemäss Kap. 6.2 der Arbeitshilfe zu werten. Bei einem „Flottenmix“ mit 100% LKW-
Anteil sind mit einer angepassten Gewichtung der Emissionsfaktoren bzw. mit einer angepassten Be-
rechnung der Handlungsspielräume zu verfahren. Die entsprechende Anpassung und Berechnung wurde
von uns vorgenommen. Die Prüfung zeigt, dass auf der vorbelasteten Strassenachse (Niederei-Röthen-
bach) zusätzlich rund 810 DTV reine LKW-Fahrten verträglich sind. Die Belastbarkeiten auf den relevan-
ten Strassenabschnitten durch den zusätzlich generierten Mehrverkehr werden somit nicht überschritten.
Die Bestimmungen zur lokalen Belastbarkeit werden eingehalten.

Luftreinhaltung – stationäre Anlagen

Unsere Beurteilung erfolgt anhand des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) vom 15. November 2023.
Demnach beinhaltet das Vorhaben keine Anlagen oder Prozesse, für welche spezifische Emissionsbe-
grenzungen nach Anhang 2 und 3 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) bestehen. Einzuhalten sind die
generellen Anforderungen nach Anhang 1 LRV sowie nach dem Massnahmenplan Luftreinhaltung
2015/2030 des Kantons Bern. Im Besonderen sind die Massnahmen zur Reduktion von Staubemissionen
gemäss Ziffer 43 Anhang 1 LRV sowie die Ausrüstung der dieselbetriebenen Maschinen mit Dieselparti-
kelfiltern zu beachten.

Im UVB werden unter Kapitel 5.2.3 «Projektauswirkungen» die staubmindernden Massnahmen beschrie-
ben, die auf der Anlage situativ umgesetzt werden, wie zum Beispiel Benetzung, mobile Waschanlage.
Mit den daraus unter Kapitel 5.2.4 im UVB abgeleiteten und zur Umsetzung vorgesehenen Massnahmen
Lu-03 sind wir einverstanden. Wir nehmen diese verbindliche zur Kenntnis.

Maschinen und Geräte

Die Anforderungen von USG und LRV für stationäre Anlagen müssen von Betriebsarealen als Ganzes
sowie von den dort stehenden Bauten und anderen ortsfesten Einrichtungen und eingesetzten Maschi-
nen und Geräten im Einzelnen eingehalten werden.

Die Massnahme M1 des Massnahmenplans zur Luftreinhaltung 2015 / 2030 sieht Vorschriften zur Be-
grenzung der Dieselrussemissionen auf baustellenähnlichen Anlagen (Kiesgruben, Steinbrüche, Depo-
nien usw.) sowie auf Firmenarealen vor.
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Die eingesetzten Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren bis und mit EU-Abgasstufe IV ab einer Leis-
tung von 37 kW sowie solche ab einer Leistung von 18 bis 37 kW ab Baujahr 2010 (inkl. Mietmaschinen
und Maschinen von Lohnunternehmen) müssen über ein geeignetes Partikelfiltersystem gemäss BAFU-
Filterliste oder eine bezüglich der Minimierung der Partikelanzahl vergleichbaren Technologie verfügen.

Am 1. Juni 2018 wurde eine Änderung der LRV in Kraft gesetzt. In Bezug auf neue Maschinen und Ge-
räte mit Verbrennungsmotor werden mit der Verordnungsänderung die neueren, strengeren europäi-
schen Vorschriften übernommen und die Abgaswartungspflicht für Baumaschinen wurde auf alle Arten
von Maschinen ausgedehnt. Die Verbrennungsmotoren neuer Maschinen und Geräte der EU-Abgasnorm
V müssen die gemäss Ziffer 4 Anhang 4 LRV massgebenden Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.
2016/1628, erfüllen. Das heisst, dass neue Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren der EU-Abgasnorm
V und einer Leistung von 19 kW bis 560 kW, über ein entsprechend geeignetes Partikelfiltersystem oder
über eine bezüglich der Minimierung der Partikelanzahl vergleichbaren Technologie verfügen müssen
(siehe Auflagen).

Gemäss Maschinenliste vom 05. Juli 2021 entsprechen sämtliche dieselbetriebenen Maschinen und Ge-
räte den oben genannten Anforderungen.

Mit den im UVB unter Kapitel 5.2.4 zur Umsetzung vorgesehenen Massnahmen Lu-01 und Lu-02 sind wir
einverstanden. Wir nehmen diese verbindlich zur Kenntnis.

Der Vollständigkeit halber und aufgrund der Einführung der EU-Abgasnorm V ist eine Konkretisierung
der Massnahme M1 des Massnahmenplans zur Luftreinhaltung 2015 / 2030 notwendig (siehe Auflagen).

Lärmschutz – Baulärm und Erschütterungen

Die Bauphase kann nicht von der Betriebsphase abgegrenzt werden. Die Beurteilung des Vorhabens er-
folgt unter Kapitel Lärmschutz – Industrie- und Gewerbelärm

Lärmschutz – Industrie- und Gewerbelärm

Das Vorhaben befindet sich in einer Zone mit Überbauungsordnung mit der Lärm-Empfindlichkeitsstufe
III (ES III). Relevante Immissionsorte befinden sich in einer Landwirtschaftszone mit der ES III.

Der Abbau – und Auffüllbetrieb gilt als neue Anlage. Die von ihr erzeugten Lärmemissionen müssen vor-
sorglich soweit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
Sie muss jedoch mindestens den Planungswert einhalten. Gemäss Kapitel 4.1 und 5.4.3 des UVB verur-
sacht die Anlage nur während der akustischen Tagzeit Lärmimmissionen.

Zone ES Planungswerte

07.00 - 19.00 Uhr 19.00 - 07.00 Uhr

Zone mit Überbauungsordnung III 60 dB(A) 50 dB(A)

Landwirtschaftszone III 60 dB(A) 50 dB(A)

Lärmrelevant bezüglich Industrie- und Gewerbelärm sind hier der Abbau von Kies und die Wiederauffül-
lung mit unverschmutztem Auffüllmaterial mit Baumaschinen (Bagger, Bulldozer etc.). Weiter relevant ist
der Umschlag von Material und der Verkehr mit Lastwagen in der Kiesgrube. Im UVB vom 15. November
2023 wurden sämtliche massgebenden Lärmquellen erfasst und die zu erwartenden Schallpegel an den
nächsten lärmrelevanten Immissionsorten ermittelt.

Wir haben den UVB Kapitel 5.4 und den Anhang 5.4-2, Industrie- und Gewerbelärm, geprüft und für voll-
ständig, plausibel und korrekt befunden. Wir folgen den Ausführungen in diesem Bericht. Er legt dar,
dass die Grenzwerte an allen relevanten Immissionsorten eingehalten werden können.
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Mit der daraus im Kapitel 5.4.4 im UVB abgeleiteten und zur Umsetzung vorgesehener Massnahme Lä-1
sind wir einverstanden. Wir nehmen diese verbindlich zur Kenntnis.

D. Antrag zur Planung

Die Planung trägt den Belangen des Immissionsschutzes genügend Rechnung und kann genehmigt wer-
den.

E. Antrag zum Bauvorhaben

Das Vorhaben kann unter den folgenden Auflagen bewilligt werden.

F. Auflagen

Während der Betriebsphase

Luftreinhaltung – stationäre Anlagen

1. Sämtliche auf der Anlage eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Geräte bis und mit EU-
Abgasstufe IV ab einer Leistung von 18 kW müssen mit einem geeigneten Partikelfiltersystem ge-
mäss BAFU-Filterliste ausgerüstet sein oder über eine bezüglich der Minimierung der Partikelanzahl
vergleichbare Technologie verfügen.

2. Neue Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren der EU-Abgasnorm V ab einer Leistung von 19 kW
bis 560 kW müssen über ein entsprechend geeignetes Partikelfiltersystem oder eine bezüglich der
Minimierung der Partikelanzahl vergleichbaren Technologie verfügen.

3. Für alle Maschinen und Geräte mit Verbrennungsmotoren muss die regelmässige Wartung durch
einen Wartungskleber dokumentiert werden. Maschinen und Geräte 18 kW müssen periodisch kon-
trolliert werden, über ein entsprechendes Abgasdokument verfügen und eine geeignete Abgasmarke
tragen, gemäss der technischen Anleitung zur Umsetzung der LRV (Abgaswartung und Kontrolle
von Maschinen und Geräten auf Baustellen).

G. Hinweise

‒ Keine

H. Gebühren

Für den Fachbericht ist eine Gebühr zu erheben. Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Zeit-
aufwand (Gebührenverordnung, GebV; BSG 154.21; Art. 2 und Anhang 2H Ziffer 1.2). Dieser beläuft sich
auf 8.5 Stunden. Der Ansatz pro Stunde beträgt CHF 120.-. Dies ergibt eine Gebühr von CHF 1’020.-,
die durch den Gesuchsteller (die Gesuchstellerin) zu bezahlen ist. Die Gebühr wird von der Baubewilli-
gungsbehörde zusammen mit der Baubewilligung in Rechnung gestellt.
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Gestützt auf das Koordinationsgesetz (KoG) Art. 9 Abs. 4 erwarten wir nach Abschluss des Verfahrens
eine Kopie des Gesamtbauentscheides.

Amt für Umwelt und Energie

Hans-Peter Tschirren
Abteilungsleiter

Kopie per Email an:
- Amt für Umwelt und Energie, Karin Büchler Prior, karin.buechlerprior@be.ch
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röthenbachi.e. Einwohnergemeinde

Tel. 034 491D14Ioro

Auszug
ausdem Protokoll desGemeinderates

04. Sitzungvom 25. März 2024, GeschäftNr. 2024/065

20241065 04.0251.5 ÜberbauungsordnungStauffenbrunnen
KieswerkStucki AG, Gridenbühl161, 3673 Linden;
UberbauungsordnungKiesabbauStauffenbrunnen

Gesuchsteller: KieswerkStucki AG, Gridenbühl161, 3673 Linden
Bauvorhaben: ÜberbauungsordnungKiesabbauStauffenbrunnen

bestehendaus:
- Überbauungsvorschriften
- Überbauungsplan1 Abbau, Mst. 1:1000
- Überbauungsplan2 Endgestaltung,Mst. 1:1000
- Überbauungsplan3 Profile, Mst. 1:500
- Erläuterungsbericht
- Umweltverträglichkeitsbericht

Standortund Zone: Stauffenbrunnen,Parz.Nrn. 1080, 754

Das Baugesuchwurdeam 04.01.2024eingereicht.Da essich um eine Überbauungsordnung
handelt wechselt die Zuständigkeit an das Amt für Gemeindenund Raumordnung.Die
Überbauungsordnungbefindet sich in der Vorprüfungsphase.Die Überbauungsordnung
KiesabbauStauffenbrunnenbestehtaus:
Überbauungsvorschriften,ÜberbauungsplanAbbau, Überbauungsplan Endgestaltung,
ÜberbauungsplanProfile, Erläuterungsbericht, Umweltverträglichkeitsbericht, Änderung
baurechtlicherGrundordnung inkl. Zonenplanänderung,Rodungsgesuchinkl. Formular
Rodungsgesuchund PläneRodungund Aufforstung und dem Baugesuch.

Mit Verfahrensprogrammvom 29.02.2024beziehtdasAGR die GemeindeRöthenbachin die
formelle und materiellePrüfung ein. Nach Rücksprachemit der Beutler BauplanungGmbH
hat dasAGR im Rahmendie Vorprüfung die Recht- und Zweckmässigkeitzu prüfen. Eine
umfassendePrüfungdurch die Gemeindeist zum jetzigenZeitpunktnicht erforderlich.

Der Gemeinderathat sich seit dem 15.11.2021an insgesamt4 Sitzungenmit demVorhaben
Materialabbau-und Deponiezonebefasst.Dabei ging es insbesondereum die zu treffenden
Vereinbarungenbezüglich lnfrastrukturvertragund Mehrwertausgleichsvertrag.Nebstden 4
Gemeinderatssitzungensind die beiden Verträge Mehrwertausgleichsvertragund Infra
strukturvertragan weiteren 4 Sitzungenmit den betroffenenOrganisationenund Personen
ausgehandeltworden. Das Vorhaben ist dem Gemeinderat deshalb bekannt. Die
Materialabbau-und DeponiezoneStauffenbrunnenist in der regionalenRichtp(anungAbbau
Deponieund Transporteverankert.

Beschluss
1. Das Projektentsprichtdem politischenWillen desGemeinderates.Er unterstütztdas

Vorhaben.

GemeindeverwaltungRöthenbach1. E. Tel. 034 491 14 05 / Fax 034 491 24 16
Dorf 6, 3538 Röthenbachi. E. info@roethenbach.ch/ www.roethenbach.ch
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2. Der Gemeinderatnimmt zur Kenntnis, dass bisher keine formelle und materielle
PrüfungseitensGemeindevorgenommenwurde.

3. Der Gemeinderatist derAnsicht, dassesAufgabeder betroffenenFachstellensowie
desAmtesfür Gemeindenund Raumordnungist, die Recht-undZweckmässigkeitdes
Projekteszu überprüfen.Er verzichtetdeshalbauf die ErstellungeinesAmtsberichtes.

Protokollauszugan:
- Amt für Gemeindenund Raumordnung,Abteilung Orts- und Regionalplanung,Max

Bühler, Nydeggasse11/13, 3011 Bern (via eBau)
- Bauverwaltung

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Der Sekretär:

L
M. Sommer Ch. Bichsel

Versand:28.03.2024

GemeindeverwaltungRöthenbachi. E. Tel. 034 491 14 05/ Fax 034 491 24 16
Dorf 6, 3538 Röthenbachi. E. info@roethenbach.ch/ www.roethenbach.ch
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1.11. Generelle Aussagen S. 22 - 27, Kap. 5.8 sind aufgrund fehlender Grundlageninformationen zur 
Geologie und Hydrogeologie nicht abschliessend beurteilbar. Das Kapitel 5.8 muss gestützt auf 
den Hydrogeologischen Bericht, Pkt. 1.8 des Fachberichts, überarbeitet werden. (Genehmi-
gungsvorbehalt) 

1.12. Massnahme S. 27, Kap. 5.8.4: Grw-2 muss überarbeitet werden. Der Alarm- und Massnahmen-
plan muss beschrieben werden. (Genehmigungsvorbehalt) 

1.13. Massnahme S. 27, Kap. 5.8.4: Eine Massnahme "Alarm- und Massnahmenplan bei Quellschüt-
tungseinbussen" muss erarbeitet werden (inkl. Quellüberwachungsprogramm). (Genehmi-
gungsvorbehalt) 

1.14. Massnahme S. 27, Kap. 5.8.4: Eine Massnahme "Massnahmen und Kontrollen zur Vermeidung 
von Wiederauffüllung mit schadstoffbelastetem Material" muss erarbeitet werden (z.B. Ein-
gangskontrolle). (Genehmigungsvorbehalt) 

1.15. Massnahme S. 27, Kap. 5.8.4: Eine Massnahme "Alarm- und Massnahmenplan zur Überwa-
chung des Chemismus des Quellwassers" muss erarbeitet werden (inkl. Quellüberwachungs-
programm Chemie). (Genehmigungsvorbehalt) 

 
Aus Sicht des Materialabbaus/Grundwassers sind verschiedenen Aussagen im Erläuterungsbe-
richt nach Art. 47 RPV vom 15.11.2023 zu überarbeiten: 

 

1.16. Spezifische Aussage S. 8, Kap. 4.4, Pkt. 4: "Gewässerschutzbewilligung (Art. 11 KGSchG); inkl. 
Errichtungsbewilligung (Art. 39 VVEA, separate Bewilligung)" muss angepasst werden. Beim 
Vorhaben handelt es sich um eine Materialentnahmestelle mit Wiederauffüllung und nicht um  
eine Abfallanlage. Dementsprechend ist keine Errichtungs- und abfallrechtliche Betriebsbewilli-
gung nach Art. 39 VVEA erforderlich. (Genehmigungsvorbehalt) 

1.17. Generelle Aussage S. 9, Kap. 5, Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt, Umweltbereich 
Grundwasser: Die Auswirkungen können aufgrund der Vorliegenden Informationen nicht be-
stimmt werden. Die hydrogeologischen Verhältnisse müssen in einem separaten Bericht erläu-
tert werden. Die Aussage muss gestützt auf den Hydrogeologischen Bericht, Pkt. 1.8 des Fach-
berichts, überarbeitet werden. (Genehmigungsvorbehalt) 

1.18. Generelle Aussagen S. 10 - 11, Kap. 5.3 Grundwasser: Die generelle Aussangen in Kapitel 5.3 
sind aufgrund fehlender Grundlageninformationen zur Geologie und Hydrogeologie nicht ab-
schliessend beurteilbar. Das Kapitel 5.3 muss gestützt auf den Hydrogeologischen Bericht,  
Pkt. 1.8 des Fachberichts, überarbeitet werden. (Genehmigungsvorbehalt) 

 
Aus Sicht des Materialabbaus/Grundwassers sind verschiedenen Aussagen im den Überbau-
ungsvorschriften vom 15.11.2023 zu überarbeiten: 

 

1.19. Spezifische Aussage S. 2, Art. 6, Abs. 1: "Die periodische Kontrolle der Abbau- und Auffüllstelle 
wird durch den FSKB vorgenommen und der Prüfbericht an die Grubenbetreiberin, dem Grund-
eigentümer, der Fachbehörde (AWA) und der Gemeinde zugestellt." Dies muss folgendermas-
sen angepasst werden. Die jährliche Kontrolle der Abbau- und Auffüllstelle wird durch den FSKB 
vorgenommen und der Prüfbericht an die Grubenbetreiberin, dem Grundeigentümer, den Fach-
behörden und der Gemeinde zugestellt. 

1.20. Spezifische Aussage S. 2, Art. 7, Abs. 2: "Das AWA holt bei Bedarf beim AWN die erforderliche 
Rodungsetappenfreigabe ein." Dies muss wie folgt angepasst werden. Das Einholen der Ro-
dungsetappenfreigabe liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des AWA. 

1.21. Spezifische Aussage S. 3, Art. 9, Abs. 4: "Im Abbauperimeter sind zweckgebundene Kleinbau-
ten (>10 m2 Grundfläche) gestattet." Dies muss angepasst oder gestrichen werden. Bauten  
>10 m2 benötigen eine Baubewilligung. 

1.22. Spezifische Aussage S. 3, Art. 9, Abs. 5: "Bei Bedarf können weitere Kleinbauten (Toiletten, 
etc.) i.S.v. Art. 3 BMBV in ähnlichem baulichem Ausmass und Einsatzzweck realisiert werden." 
Dies muss angepasst oder gestrichen werden. 
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Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Amt für Landwirtschaft und Natur 
Abteilung Jagdinspektorat (JI) 
 
Schwand 17 
3110 Münsingen 
+41 31 636 14 30 
info.ji@be.ch 
www.be.ch/jagd 
 
Arianne Marty 
+41 31 636 56 63 
arianne.marty@be.ch 

Jagdinspektorat, Schwand 17, 3110 Münsingen 

 
Amt für Gemeinden und Raumordnung  
Abteilung Orts- und Regionalplanung  
Herr Max Bühler  
Nydeggasse 11/13  
3011 Bern 

 

Unsere Referenz: 24_97/J.3 
Ihre Referenz: 2024.DIJ.280 
  UVP Nr. 1146 

15. Oktober 2024 

 
 

Fachbericht Wildtierschutz 
 

Gemeinde: Röthenbach im Emmental 

Gesuchstellerin: Kieswerk Stucki AG, Gridenbühl 161, 3673 Linden 

Vorhaben: Überbauungsordnung Kiesabbau Stauffenbrunnen (inkl. Umweltverträglich-
keitsbericht); Änderung baurechtliche Grundordnung (Zonenplanänderung); 
Rodungsgesuch; Baugesuch  

Standort / Adresse: Stauffenbrunnen, Röthenbach i. E. 

Unterlagen: Projektunterlagen vom 15.11.2023  

Leitverfahren: Nutzungsplanverfahren  

 
 
 
Gesetzesgrundlagen:  Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 

(JSG) BSG 922.0 
 Gesetz vom über Jagd und Wildtierschutz (JWG) BSG 922.11 

Verordnung über den Wildtierschutz (WTSchV) BSG 922.63 
Jagdverordnung (JaV) BSG 922.111 

 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) SR 451 
 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) SR 451.1 
 Naturschutzgesetz (NSchG) BSG 426.11 
 Naturschutzverordnung (NSchV) BSG 426.111 
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1. Überbauungsordnung 

1.1. Überbauungsvorschriften 

1.1.1. Art. 13 «Ersatz Wanderweg» 

Der Ersatzweg für den Wanderweg soll möglichst einfach als Trampelpfad gestaltet und wo nötig mit Holzstufen 
oder -sicherungen ergänzt werden. Der Weg wird dabei dauerhaft, d.h. auch nach Wiederauffüllung der Grube, 
entlang des Waldrands südöstlich des Standorts geführt (vgl. Erläuterungsbericht, Kap. 3.5 und 5.7). Entlang 
dem Waldrand soll gemäss Umweltverträglichkeitsbericht (Kap. 5.17) ein Abstand von 2-3 m eingehalten wer-
den. 
Waldränder sind wichtige Lebensräume und Rückzugorte für wildlebende Tiere. So stellen extensiv genutzte 
Flächen entlang des Waldrands beispielsweise natürliche Äsungsflächen dar. Waldränder sind deshalb vor ne-
gativen Einflüssen besonders zu schützen.  
Die Überbauungsvorschriften halten in Art. 13 zwar fest, dass die Ausgestaltung des Ersatzwanderwegs vor Ab-
baubeginn mit den lokalen Behörden und in Absprache mit den Berner Wanderwegen festgelegt wird. Da ge-
mäss Art. 7 der Überbauungsvorschriften der Ersatzweg gleichzeitig mit der Inkraftsetzung der UeO baubewilligt 
werden, sind die Bestimmungen in Art. 13 nicht ausreichend und müssen mit folgenden Elementen präzisiert 
werden: unbefestigter Weg, eine weitere touristische Umnutzung (bsp. Bikestrecke) ist nicht gestattet (Geneh-
migungsvorbehalt, Art. 1 Abs. 1 Bst. a JSG, Art. 1 Abs. 2 Bst. b JWG, Art. 1 Abs. 1 WTSchV). 
 
Hinweis: Alternativ ist eine Wegführung entlang der Waldstrasse durch das Mülital zu prüfen. 
 
1.1.2. Zäune als Absturzsicherung 

Gemäss Umweltverträglichkeitsbericht (Kap. 5.17) werden Zäune nur wo erforderlich als Absturzsicherung unter 
Beizug des Wildhüters angelegt. Erforderliche Abschrankungen werden mit Lattenzäunen errichtet. 
um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, ist eine zweckmässige Sicherung von absturzgefährdeten Stel-
len unumgänglich. Die Zäune müssen jedoch wildtierfreundlich, d.h. für Wildtiere durchlässig gestaltet werden. 
Eine entsprechende Bestimmung (inkl. Angabe von Bodenfreiheit und maximaler Zaunhöhe fehlt in den Über-
bauungsvorschriften und muss ergänzt werden (Genehmigungsvorbehalt, Art.1 Abs. 1 Bst. a JSG, Art.1 Abs. 
Abs. 2 Bst. b JWG, Art. 1 Abs. 1 WTSchV). 
 
1.2. Anträge zu den Überbauungsvorschriften 

1.2.1. Art. 13 «Ersatz Wanderweg» der Überbauungsvorschriften muss mit folgenden Elementen präzisiert wer-
den: unbefestigter Weg, eine touristische Umnutzung (bsp. Bikestrecke) ist nicht gestattet. 

1.2.2. In die Überbauungsvorschriften ist aufzunehmen, dass Zäune zur Absturzsicherung wildtierfreundlich, d.h. 
für Wildtiere durchlässig, zu gestalten sind (inkl. Angabe von Bodenfreiheit und maximaler Zaunhöhe). 

 
1.3. Überbauungspläne 

Keine Bemerkungen. 
 
1.4. Erläuterungsbericht 

Hinweis: Im Erläuterungsbericht (Kap. 5.5) wird erwähnt, dass Rodungen nicht während der Fortpflanzungszeit 
der wildlebenden Säugetiere und Vögel durchgeführt werden dürfen. Als Zeitspanne wird dabei eine Dauer vom 
1. April bis 15. Juli angegeben. Gemäss Art. 6 Abs. 2 Bst. a WTSchV dauert die Brut- und Aufzuchtzeit jedoch 
bis am 31. Juli. 
 
Hinweis: Gemäss Wildschadengutachten 2023 wird der Wildtiereinfluss auf das Verjüngungsziel in der Region 
Röthenbach als «untragbar» beurteilt. Bei der Planung und Umsetzung der Ersatzaufforstungen ist die genü-
gende Beachtung zu schenken. 
 
1.5. Umweltverträglichkeitsbericht 

1.5.1. Abklärungen zu den Wildtieren 

Die Abklärungen zu den wildlebenden Säugetieren und Vögeln sind kurzgehalten. Insbesondere beruhen die 
Angaben zu den im Projektgebiet vorkommenden Vogelarten auf lediglich einer Begehung. Für zukünftige Pro-
jekte müssen die betroffenen Wildtiere und Vögel (Vogelkartierung nach Vorgabe der Vogelwarte, Artenliste 
Säuger ect.) und die Auswirkungen des Projektes angemessen abgeklärt werden.  
 

Seite 41 von 66



 

1.5.2. Massnahmenkatalog 

Bei den Massnahmen wird richtigerweise festgehalten, dass das Entfernen von Wald und Gehölzen nur aus-
serhalb der Brut- und Setzzeiten von wildlebenden Vögeln und Säugetieren stattfinden (FFL-1). Allerdings ist die 
angegebene Zeitspanne vom 1. April bis 15. Juli etwas zu kurz. Gemäss Art. 6 Abs. 2 Bst. a WTSchV dauert die 
Brut- und Aufzuchtzeit bis am 31. Juli.  
 
Zäune zur Absturzsicherung sollen nur wo erforderlich und unter Beizug des Wildhüters erstellt werden (FFL-5).   
Um den Eingriff in den Waldrand möglichst gering zu halten, ist der umgelegte Wanderweg (FFL-6) als unbefes-
tigter Weg mit einer Breite von 50 bis 80 cm zu gestalten. Der Abstand von 2-3 m ist als Distanz zwischen wald-
seitigem Wegrand und Waldgrenze gemäss Art. 3 KWaV zu verstehen. 
 
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Zäune für Wildtiere durchlässig gestaltet werden müssen. 
 
 
2. Änderung baurechtliche Grundordnung 

Keine Bemerkungen. 
 
 
3. Rodungsgesuch 

Keine Bemerkungen. 
 
 
4. Baugesuch 

4.1. Auflagen 

4.2. Das Entfernen von Wald und Gehölzen darf nicht während der Brut- und Setzzeiten von wildlebenden Vö-
geln und Säugetieren (vom 1. April bis 31. Juli) stattfinden (FFL-1, angepasst). 

4.3. Die Massnahme FFL-4 «Absuchen Fuchs- und Dachsbauten» ist umzusetzen. 

 

5. Gebühren 

Gestützt auf Anhang IIb, Ziff. 11.7 und 12.3 der Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung vom 
22.2.95 mit Änderung vom 22.11.03 ist für die Aufwendungen des Jagdinspektorats eine Gebühr von Fr. 250.-- 
zu erheben. 

Diese Gebühr wird Ihnen mit separater Post in Rechnung gestellt. 

 

 Freundliche Grüsse 

 Amt für Landwirtschaft und Natur 
 des Kantons Bern 
 Abteilung Jagdinspektorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arianne Marty 
 Fachbereichsleiterin Lebensraum und Arten 
 
Kopien: - Amt für Umwelt und Energie (AUE), Karin Büchler Prior (E-Mail) 
 - Amt für Naturförderung (E-Mail) 
 - Wildhüter (E-Mail) 
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1. Beurteilung des Vorhabens 

1.1. Der Amtsbericht bezieht sich auf die eingereichten Pläne und Unterlagen. Die Gesuchstellerin 
wird bei ihren Angaben behaftet. 

1.2. Der vorliegende Bericht ersetzt den Fachbericht Wasser und Abfall Nr. 274028 vom 1. Mai 2024.  
1.3. Aus Sicht Materialabbau/Grundwasser sind verschiedene Aussagen im Umweltverträglichkeits-

bericht vom 15.11.2023, im Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV vom 15.11.2023 und in den 
Überbauungsvorschriften vom 15.11.2023 zu überarbeiten (vgl. Punkte 1.9 bis 1.17). Da diese 
Unterlagen nicht nachgereicht wurden kann die Umweltverträglichkeit des Vorhabens nicht ab-
schliessend beurteilt werden. 

1.4. Der Abbauperimeter liegt innerhalb der Gewässerschutzbereiche AU und üB. Gemäss der Ge-
wässerschutzverordnung von 28. Oktober 1998 (GSchV) Art. 211 Ziff. 3 muss innerhalb des 
Gewässerschutzbereichs AU eine schützende Materialschicht von mindestens 2 m über dem na-
türlichen, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel belassen werden; liegt bei einer Grundwas-
seranreicherung der Grundwasserspiegel höher, so ist dieser massgebend. Des weiterem muss 
die Ausbeutungsfläche so begrenzt werden, dass die natürliche Grundwasser Neubildung ge-
währleistet ist. 

1.5. Basierend auf dem hydrogeologischen Bericht kann eine Abbaukote von 640.00 m ü. M. in Aus-
sicht gestellt werden. Sollte ein hydrogeologisches Gutachten, basierend auf einer 10-jährigen 
Messreihe, eine tiefere Sohlenkote empfehlen, wird eine entsprechende Neufestlegung in Aus-
sicht gestellt. 

1.6. Der Gewässerschutzbereich Au wurde zum Schutz der privaten Quellfassungen der Wasserver-
sorgungen Mühleholen I und Mühleholen II ausgeschieden. Es liegt kein zusammenhängendes 
oder speziell zu schützendes Grundwasservorkommen vor, welche die Anforderung nach An-
hang 4 Ziffer 111 der GschV gänzlich erfüllt. Die qualitative und quantitative Quellüberwachung 
bzw. allfällig verbundene Auswirkungen auf die bestehenden privaten Quellen sind privatrecht-
lich zu regeln. 

1.7. Gemäss Auszug des Protokolls des Gemeinderates vom 8. Februar 2021 besteht die Möglich-
keit, die Wasserversorgungen Mühleholen I und Mühleholen II im Notfall an die öffentliche Was-
serversorgung der Gemeinde anzuschliessen. 

1.8. Die Abbauetappenfreigabe ist rechtzeitig einzureichen. 

Aus Sicht Materialabbau/Grundwasser sind verschiedene Aussagen im Umweltverträglichkeits-
bericht vom 15.11.2023 zu überarbeiten: 
  

1.9. Spezifische Aussage, S. 2, Kap. 2.2, Pkt. 4: "Gewässerschutzbewilligung (Art. 11 KGSchG); inkl. 
Errichtungsbewilligung (Art. 39 VVEA, separate Bewilligung)" muss angepasst werden. Beim 
Vorhaben handelt es sich um eine Materialentnahmestelle mit Wiederauffüllung und nicht um  
eine Abfallanlage. Dementsprechend ist keine Errichtungs- und abfallrechtliche Betriebsbewilli-
gung nach Art. 39 VVEA erforderlich. (Genehmigungsvorbehalt) 

1.10. Generelle Aussagen, S. 22 - 27, Kap. 5.8 sind gestützt auf den hydrogeologischen Bericht zu 
überarbeiten. (Genehmigungsvorbehalt) 

1.11. Massnahme S. 27, Kap. 5.8.4: Eine Massnahme "Massnahmen und Kontrollen zur Vermeidung 
von Wiederauffüllung mit schadstoffbelastetem Material" muss erarbeitet werden (z.B. Ein-
gangskontrolle). (Genehmigungsvorbehalt) 

Aus Sicht Materialabbau/Grundwasser sind verschiedene Aussagen im Erläuterungsbericht 
nach Art. 47 RPV vom 15.11.2023 zu überarbeiten:  
 

1.12. Spezifische Aussage, S. 8, Kap. 4.4, Pkt. 4: "Gewässerschutzbewilligung (Art. 11 KGSchG); inkl. 
Errichtungsbewilligung (Art. 39 VVEA, separate Bewilligung)" muss angepasst werden. Beim 
Vorhaben handelt es sich um eine Materialentnahmestelle mit Wiederauffüllung und nicht um  
eine Abfallanlage. Dementsprechend ist keine Errichtungs- und abfallrechtliche Betriebsbewilli-
gung nach Art. 39 VVEA erforderlich. (Genehmigungsvorbehalt) 

1.13. Generelle Aussage, S. 9, Kap. 5, Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt, Umweltbereich 
Grundwasser: Die Aussage muss gestützt auf den hydrogeologischen Bericht überarbeitet wer-
den. (Genehmigungsvorbehalt) 
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Bau- und Verkehrsdirektion
Amt für Wasser und Abfall
Industrie und Gewerbe

Reiterstrasse 11
3013 Bern
+41 31 633 38 11
info.awa@be.ch
www.be.ch/awa

Merkblatt vom 1. Januar 2023

Gewässerschutz- und Abfallvorschriften auf Baustellen

Geltungsbereich Die nachfolgenden Hinweise gelten für sämtliche Bautätigkeiten innerhalb der Gewäs-
serschutzbereiche Au, Ao und üB. Sie ergänzen die projektbezogenen Auflagen in der
entsprechenden Gewässerschutz- oder Baubewilligung.
Innerhalb von Grundwasserschutzzonen S gelten die Vorschriften gemäss Merkblatt
„Allgemeine Auflagen für Bauvorhaben innerhalb Grundwasserschutzzonen S“.

Vorschriften und
Richtlinien

¶ Es ist insbesondere verboten: Die Einleitung von alkalischem oder trübem Abwas-
ser in ein Oberflächengewässer, das Versickern von alkalischem Abwasser sowie
die Einleitung von alkalischem oder mit Feststoffen belastetem Abwasser in eine
Kanalisation.

¶ Die Einleitung von Baustellenabwasser in kleine Gewässer (MQ < 75 l/s)
¶ Bei der Einleitung von Baustellenabwasser in die Schmutzwasserkanalisation

muss abgeklärt werden, ob die Kapazität der Kanalisation und der Kläranlage
(ARA) ausreicht. Einleitungen sind durch die Inhaber der Kanalisation und der
ARA genehmigen zu lassen.

¶ Die Einleitung von nicht verschmutztem Baustellenabwasser in ein Gewässer be-
darf einer Wasserbaupolizeibewilligung (WBG Art. 48 Abs. 1; WBV Art. 2a) sowie
einer fischereirechtlichen Bewilligung (BGF Art. 8 Abs. 3).

¶ Die in der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung festgelegten Anforderun-
gen müssen eingehalten werden, das sind insbesondere:

Einleitung in: Gewässer öffentliche Kanalisation/ARA

pH-Wert 6.5 - 9.0 6.5 - 9.0

Kohlenwasserstoffe < 10 mg/Liter < 20 mg/Liter

Gesamte unlösliche Stoffe < 20 mg/Liter keine Ablagerungen

Zuständigkeit Wenn durch den Bauvorgang unter- oder oberirdische Gewässer oder Abwasserreini-
gungsanlagen beeinträchtigt werden können, muss vor Abschluss der Werkverträge
ein Entwässerungskonzept erarbeitet und von der Gemeindebaupolizeibehörde ge-
nehmigt werden (Art. 47 BewD). Dies ist insbesondere der Fall bei:
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¶ Bauvorhaben ausserhalb des Kanalisationsbereiches (ARA), sofern pro Tag mehr
als 250 Liter Abwasser anfallen oder die gewässerschutzrelevanten Arbeiten län-
ger als 3 Monate dauern;

¶ Baugrubenentwässerungen;
¶ Bohr- und Fräsarbeiten
¶ Geplanter Einleitung von Baustellenabwasser in ein Oberflächengewässer oder in

die Regenabwasserkanalisation

Vom AWA werden zwingend folgende Bauvorhaben genehmigt:
¶ Bauvorhaben auf Altlasten, belasteten Standorten;
¶ Grundwasserabsenkungen und Bauten im Grundwasser
¶ Betreiben von Anlagen für die Herstellung von Beton sowie Untertagebau
¶ Grossprojekte mit UVP

Das AWA behält sich vor, Grossprojekte gemäss den Stufen 2 und 3 der Norm SIA
431:2022 beurteilen zu lassen und die Behandlung und Ableitung der Baustellenab-
wässer festzulegen.

Kontrollen Das genehmigte Entwässerungskonzept ist als verbindlicher Bestandteil in den Werk-
vertrag aufzunehmen. Gewässerschutztechnische Auflagen auf Baustellen sind durch
die Gemeindebaupolizeibehörde zu kontrollieren (Art. 47 BewD).

Wassergefähr-
dende
Stoffe, Betan-
kung

Behälter (Fässer, Kanister, Tanks) zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
(Treibstoffe, AdBlue, Schmierstoffe, Brennstoffe, Bauchemikalien etc.) sind so zu la-
gern, dass Verluste leicht erkannt und zurückgehalten werden. Die Behälter sind in
überdachten Auffangwannen oder Räumen zu lagern und gegen das Abhebern und
den Zugriff durch Unbefugte zu sichern. Das Betanken von Fahrzeugen und Maschi-
nen hat mit der grösstmöglichen Vorsicht, unter ständiger Aufsicht und unter Bereithal-
tung von geeignetem Ölwehrmaterial, zu erfolgen. Der Unternehmer muss Ölbindemit-
tel in ausreichender Menge auf dem Areal zur Verfügung haben.

Bauabfälle Die Entsorgung von Bauabfällen richtet sich nach der Empfehlung SIA 430. Mit Aus-
nahme von unverschmutztem Aushubmaterial ist jegliches Ablagern von minerali-
schen Bauabfällen, gemischten Bauabfällen und anderen Bauabfällen in der Baugrube
verboten. Das Verbrennen von Bauabfällen im Freien ist verboten.
Bauabfälle sind auf der Baustelle entsprechend dem Mehrmuldenkonzept des Bau-
meisterverbandes zu trennen in:
a. Unverschmutztes Aushub- und Abraummaterial;
b. Verwertbare Materialien (Einstoffe) wie Metalle, Altholz, Beton, Ausbauasphalt

usw.;
c. mineralische Bauabfälle, die ohne Behandlung auf einer Deponie Typ B abgelagert

werden dürfen (z.B. von Fremdstoffen wie Holz, Metallen und Kunststoffen befrei-
ter, aussortierter Bauschutt);

d. brennbare Abfälle (beispielsweise Verpackungsmaterial) zum Abtransport in die
Kehrichtverbrennung;

e. gemischte Bauabfälle (Bausperrgut) zur Weiterbehandlung in einer Sortieranlage.
Ist die Trennung auf der Baustelle nicht möglich, müssen die Bauabfälle einer be-
willigten Sortieranlage zugeführt werden.

Abbrüche Wenn mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen oder belastete Bauabfälle mit umwelt- oder
gesundheitsgefährdenden Stoffen zu erwarten sind, muss die Bauherrschaft der für
die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs
Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorge-
sehene Entsorgung machen (Entsorgungskonzept, Art. 16 Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA, Art. 17 kantonale Abfallverordnung
AbfV).
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Bauarbeiten auf
belasteten
Standorten

Sämtliche Aushub- und Abbrucharbeiten auf belasteten Standorten dürfen erst durch-
geführt werden, wenn die Bewilligungsbehörde das Entsorgungskonzept genehmigt
hat. Die Arbeiten müssen von einem spezialisierten Geologie- oder Umweltbüro be-
gleitet werden.

Sonderabfälle Sonderabfälle von Baustellen wie Farbreste, Lösemittel, Leimrückstände, usw. sowie
verunreinigtes Aushub- oder Abbruchmaterial von belasteten Standorten sind separat
zu erfassen und zu entsorgen. Sie dürfen nicht mit den übrigen Bauabfällen vermischt
werden.

Recyclingbau-
stoffe

Es dürfen nur normierte Recyclingbaustoffe hergestellt und verwendet werden. Recyc-
lingbaustoffe ungenügender Qualität gelten als Abfälle und sind als solche zu entsor-
gen. Ebenfalls als Abfälle gelten Recyclingbaustoffe, die unter Missachtung der Ver-
wendungseinschränkungen eingesetzt werden (z.B. Einsatz ohne Deckschicht, Ver-
wendung als Aufschüttungs- oder Hinterfüllungsmaterial). Es gilt das AWA-Merkblatt
„Gewässerschutzvorschriften für die Herstellung, Lagerung und Verwendung von Re-
cyclingbaustoffen“, welches im Internet bezogen werden kann.

Meldung von
Schadenfällen

Jeder Schadenfall, bei dem wassergefährdende Stoffe in ein Gewässer, eine Kanali-
sation oder in das Erdreich gelangt sind sowie jegliche Gewässerverschmutzung muss
unverzüglich via der Notrufnummer 112 gemeldet werden.

Meldepflicht:
Grundwasser /
verschmutztes
Erdreich

Werden während der Bauarbeiten Grundwasservorkommen oder Quellen angeschnit-
ten, ist dem AWA unverzüglich Meldung zu erstatten. Dies gilt auch, wenn ver-
schmutztes Aushubmaterial, Grundwasserverunreinigungen oder Abfälle entdeckt
werden.

Instruktions-
pflicht

Das Baustellenpersonal ist in geeigneter Weise auf diese Vorschriften aufmerksam zu
machen.

Entwässerungs-
konzept

Das Entwässerungskonzept besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:

a) Erläuterungen
¶ Bezeichnung der einzelnen Abwasserarten
¶ Abtrennung und Fassung der einzelnen Abwasserarten
¶ Vorbehandlung der Baustellenabwässer mit Vordimensionierung der entsprechen-

den Anlagen
¶ Wiederverwendungs-, Ableitungs-, Einleitungs- und Versickerungsmöglichkeiten
¶ vorgesehene Massnahmen für das sichere Lagern und Umschlagen wassergefähr-

dender Stoffe (inkl. Betankung)
¶ Konzept der notwendigen Kontrollmessungen (Abwasserqualität und –menge)
¶ vorzukehrende Massnahmen bei ausserordentlichen Ereignissen
¶ verantwortlicher Unternehmer und zuständige Ansprechpersonen

b) Entwässerungsschema. Teilweise können die Erläuterungen direkt im Schema inte-
griert werden.
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Korrekte Entwässerung einer Baustelle (Standardentwässerung)

Zementhaltiges Abwasser
Waschabwässer

Bohr- und Fräsabwasser

Betonwerk /
Wiederverwendung

Baugrubenentwässerung Absetzbecken Neutralisation pH/
Trüb. ARA

Grundwasserhaltung Absetzbecken pH/
Trüb.

Versickerung /
Oberflächengewässer

Hydro-Jetting /
Oberflächenbehandlung

Absetzbecken Neutralisation pH/
Trüb.

Regenwasser von
Dachflächen, Fahrpisten,

Abstellplätzen

Oberflächlich diffus /
randlich

Waschplatz
Schlammfang

Mineralölabscheider

Werkstatt / Lager für
wassergefährdende Stoffe

Abflusslos mit
Rückhalt

Sanitäranlagen

ARA

ARA

ARA

pH-Endkontrolle und
Trübungsmessung

pH/
Trüb.

Bei grossen Bauvorhaben ist zusätzlich ein Entwässerungsplan erforderlich.
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Merkblatt vom Januar 2012/rev. Mai 2021 
 

Allgemeine Vorschriften für Materialentnahmestellen 
 
Bewilligungen Mit dem Materialabbau darf erst begonnen werden, wenn alle erforderlichen 

Bewilligungen (Genehmigung der UeO mit Bauentscheid) vorliegen. Die Be-
dingungen und Auflagen dieser Bewilligungen sowie Drittmannsrechte bleiben 
vorbehalten. 

Höhenkote Die im Amtsbericht Gewässerschutz festgelegte Höhenkote der Grubensohle 
ist einzumessen und durch geeignete Markierungen deutlich sichtbar zu ma-
chen. Zu diesem Zweck ist am Grubenrand ein sicherer Fixpunkt anzulegen, 
von welchem aus jederzeit die Sohlenkote kontrolliert werden kann. 

Wasser Werden beim Abbau Grundwasservorkommen abgedeckt oder Quelladern an-
geschnitten, ist das Amt für Wasser und Abfall (AWA) unverzüglich zu benach-
richtigen, der Abbau am betreffenden Standort ist unverzüglich einzustellen. 

wassergefährdende 
Flüssigkeiten 

Behälter (Fässer, Kanister, Tanks) zur Lagerung wassergefährdender Flüs-
sigkeiten (Treibstoffe, Schmierstoffe, Hydraulikflüssigkeiten etc.) sind so zu 
lagern, dass Verluste leicht erkannt und zurückgehalten werden. Die Behälter 
sind in überdachten Auffangwannen oder Räumen zu lagern und gegen das 
Abhebern und den Zugriff durch Unbefugte zu sichern. Das Betanken von 
Fahrzeugen und Maschinen hat mit der grösstmöglichen Vorsicht, unter stän-
diger Aufsicht und unter Bereithaltung von geeignetem Ölwehrmaterial, zu er-
folgen. Der Unternehmer muss Ölbindemittel in ausreichender Menge auf dem 
Areal zur Verfügung haben.  
Jeder Schadenfall, bei dem wassergefährdende Flüssigkeiten in das Erdreich 
oder das Gewässer ausgelaufen sind und jegliche Gewässerverschmutzung 
muss unverzüglich der Notrufnummer der Kantonspolizei Bern 112 oder 117 
gemeldet werden. 

Auffüllmaterial Zur Wiederauffüllung darf ausschliesslich unverschmutztes Aushub- und 
Ausbruchmaterial (LVA-Code 17 05 06) sowie Filterkuchen aus Kammerfilter-
pressen, herrührend aus der primären Kieswäsche, verwendet werden. 

Bewilligungsinhaber haben mittels geeigneter Vorkehrungen (wirksame Um-
zäunung, richterliches Verbot) dafür zu sorgen, dass unstatthafte Ablagerun-
gen durch unbefugte Dritte nicht erfolgen können. Sollte dies trotzdem gesche-
hen, ist der sofortige Auflad und Abtransport der unerlaubten Ablagerungen 
vorzunehmen. Diese sind ordnungsgemäss zu entsorgen. 
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Eingangskontrolle: Das angelieferte Material ist visuell und organoleptisch 
(Geruch) zu kontrollieren. Der Ursprungsort muss eindeutig nachvollziehbar 
sein (z.B. genaue Bezeichnung der Abgeber-Baustelle). 

Kippen: Das anzuliefernde Material ist vor der Ablagerungsstelle so zu kippen, 
dass es von der verantwortlichen Person kontrolliert und anschliessend einge-
baut werden kann. Es ist untersagt, direkt in die Grube zu kippen. Jeder An-
fuhrlieferschein ist von der verantwortlichen Person zu visieren. 

Bauabfälle und  
Recyclingstoffe 

Die Zwischenlagerung und Aufbereitung von mineralischen Bauabfällen sowie  
die Lagerung von Recyclingbaustoffen innerhalb des Perimeters der UeO er-
fordert nebst der Baubewilligung eine separate abfallrechtliche Betriebsbewil-
ligung des AWA. 

Haftung Die Empfänger einer Abbaubewilligung haften für alle Schäden, die dem Staat 
oder Dritten durch die Materialentnahme entstehen sollten. 

Übertragung Die Übertragung der Materialentnahme auf einen Dritten ist nur mit vorgängi-
ger Bewilligung des AWA gestattet. 

Einschränkung oder 
Entzug der Bewilligung 

Sollten namentlich durch die Materialentnahme oder Wiederauffüllung ge-
nutzte oder nutzbare Wasservorkommen gefährdet werden, können vom AWA 
weitere einschränkende Auflagen oder nötigenfalls der Entzug der Abbaube-
willigung verfügt werden, ohne dass hierfür eine Entschädigung geschuldet 
wird. 
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